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RS OGH 1954/1/20 1Ob934/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1954

Norm

ZPO §519 Z3 D

Rechtssatz

Wenn das Berufungsgericht unter Zugrundelegung einer irrigen Rechtsansicht einen Aufhebungsbeschluß mit

Rechtskraftvorbehalt faßt, vermag der OGH auch dann, wenn bei Ablehnung dieser Rechtsansicht der Sachverhalt für

die Entscheidung reif wäre, nicht selbst mit Urteil zu entscheiden, sondern hat den Aufhebungsbeschluß aufzuheben.
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